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Vorlage des Bundesministeriums 
der Finanzen Nr. 94/2025 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat im Rahmen seiner 88. Sitzung am 
25. September 2024 die Bundesregierung u. a. dazu aufgefordert, einen Bericht über die Gründe für 
die massive Überbeschaffung von Schutzmasken während der Coronapandemie vorzulegen 
(Ausschussdrucksache 20(8)6625).  

Als Anlage übersende ich den am 23. Juni 2025 im Bundesministerium der Finanzen eingegan-
genen Bericht der Aufklärungsbeauftragten Frau Dr. Margaretha Sudhof und einen Bericht des 
Bundesministeriums für Gesundheit. Der Bericht der Aufklärungsbeauftragten Frau Dr. Marga-
retha Sudhof wurde durch das Bundesministerium für Gesundheit in Teilen geschwärzt und als 
Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad als „VS - Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. 
Ich bitte dies entsprechend zu beachten.  

Ich bitte um Kenntnisnahme.   

Mit freundlichen Grüßen  
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BMG         Bonn/Berlin, Juni 2025 

 

Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) an den Haushaltsausschuss  

des Deutschen Bundestages zu TOP 5 „Unterrichtung durch die Bundesregierung zur aktuellen 

Medienberichterstattung über die Ergebnisse der Sonderbeauftragten Dr. Sudhof zur 

Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie“ der Sitzung vom 25. Juni 2025 

 

Auftrag und Auftragserfüllung:  

Der damalige Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach hat im Sommer 2024 die 

Staatssekretärin a.D. Dr. Margaretha Sudhof gebeten, für das Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) gutachterlich tätig zu werden. Sie sollte als „Sachverständige Beraterin“ ab 24. Juli 2024 

folgende Fragen prüfen:  

• Wurden durch den bisherigen zivilgerichtlichen Vortrag des Bundes seine Interessen in 

rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht sachgerecht und erfolgsorientiert vertreten? 

• Wie können in den rechtshängigen zivilgerichtlichen Verfahren die Effizienz gesteigert und 

die haushalterischen Belastungen für den Bund reduziert werden? 

• Wie können derartige Auseinandersetzungen in rechtlicher Hinsicht belastbar vermieden 

werden, ohne zugleich in tatsächlicher Hinsicht die Möglichkeiten einer wirkungsvollen 

Beschaffung der öffentlichen Hand in einer gesundheitlichen Notlage internationaler 

Tragweite zu vereiteln? 

Gegenstand des Auftrags war somit eigentlich nur, eine Empfehlung zu den laufenden Prozessen 

zu geben unter Berücksichtigung der bisherigen Zivilverfahren und zur Frage, wie künftig 

derartige Zivilprozesse vermieden werden können. 

Die „Sachverständige Beraterin“ wurde zum 24.07.2024 eingesetzt. Sie wurde durch zwei 

Beamtinnen (höherer Dienst) aus dem Ressortbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

(BMVg) bei ihrer Tätigkeit unterstützt. Nach den Ausführungen der „Sachverständigen Beraterin“ 

nahm ihr Stab die Arbeit „nach kurzer Einarbeitung im August 2024" schließlich im September 

2024 auf. Für die Erfüllung des Auftrags wurde im BMG der Zugang zu allen relevanten 

Informationen gewährt. Zudem wurde die Möglichkeit eingeräumt, mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen. 

Der Vertrag hatte eine ursprüngliche Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024. Er wurde noch bis zum  

30. April 2025 verlängert. Eine Kündigung durch die neue Bundesregierung fand also nicht statt. 
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Der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung bzw. Übergabe des Abschlussdokuments und dessen 

Empfänger sind unklar. Insbesondere ist der aktuellen Hausleitung nicht zweifelsfrei 

nachvollziehbar, wann und wem alles Frau Dr. Sudhof ihr erstelltes Papier übergeben hat.  

Welche Methodik und Quellen Frau Dr. Sudhof für ihr Papier genutzt hat, ergibt sich überwiegend 

nicht aus dem vorliegenden Papier der „Sachverständigen Beraterin“. Es werden teilweise 

Tatsachen vorgetragen, die durch Quellen nicht untermauert sind. Nur vereinzelt konnten 

Quellen rekonstruiert werden. Es konnte daher bislang nicht nachvollzogen werden, mit welchen 

Personen, nach welchen Kriterien und zu welchem Inhalt sich die „Sachverständige Beraterin“ und 

ihr Stab – etwa für Befragungen – ausgetauscht haben und welche Unterlagen insgesamt gesichtet 

oder bei Dritten angefordert wurden bzw. welche auch nicht in die Sichtung einbezogen wurden. 

Festzustellen ist, dass Handlungen des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn im 

Zusammenhang mit der Beschaffung von Schutzausrüstung auch Gegenstand des Papiers 

geworden sind, er als Betroffener jedoch nie befragt worden sein soll. Ebenso ist unklar geblieben, 

warum Frau Dr. Sudhof den Gutachtenauftrag nicht systematisch anhand der Fragestellungen 

abgearbeitet hat. Ungewöhnlich für eine gutachterliche Stellungnahme ist, dass das Papier keine 

Darlegung des konkreten Auftrags enthält, sondern nur eine Bezugnahme auf ein Interview des 

damaligen Gesundheitsministers Prof. Dr. Lauterbach.  

Inwieweit die alte Hausleitung sich mit dem Papier auseinandergesetzt und daraus Konsequenzen 

gezogen hat, ist nicht erkennbar. Ein Bericht an den Haushaltsausschuss zu dem Papier ist 

jedenfalls nicht mehr erfolgt. 

 

Veröffentlichung des Papiers durch die neue Hausleitung 

Frau Bundesministerin Warken hat ihr Amt im Mai 2025 angetreten. Ihr wurden durch ihren 

Amtsvorgänger persönlich keine diesbezüglichen Unterlagen übergeben. Das Dokument der 

„Sachverständigen Beraterin“ war auch weder mündlich noch schriftlich Gegenstand der 

Amtsübergabe.  

Der neuen Hausleitung liegt mittlerweile eine rund 170-seitige Ausarbeitung in gedruckter Form 

mit Datum von Januar 2025 vor. Diese Fassung wird nun vorgelegt. Der von uns vorgelegte Stand 

entspricht also dem der aktuellen Hausleitung bekannten Stand. Eine elektronische Fassung des 

Papiers ist hier nicht bekannt.  

Das Papier ist als Verschlusssache („VS – Nur für den Dienstgebrauch - NfD“) eingestuft worden. 

Hiervon dürfen also gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Verschlusssachenanweisung (VSA) nur Personen 

Kenntnis erhalten, die auf Grund ihrer Aufgabenerfüllung von ihnen Kenntnis haben müssen.  
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Die als Verschlusssache klassifizierten Aufzeichnungen der „Sachverständigen Beraterin“ können 

nur mit der Maßgabe offengelegt werden, dass bestimmte Passsagen geschwärzt werden, die 

berechtige Schutzinteressen, wie Persönlichkeitsrechte, Dienst- und Geschäftsgeheimnisse sowie 

die Durchführung laufender Gerichtsverfahren betreffen. 

 

Auswertung und Ausblick 

Offensichtlich war es die neue Hausleitung, die sich erstmals mit dem Papier der 

„Sachverständigen Beraterin“ auseinandergesetzt hat. Aufgrund des oben geschilderten 

Sachverhalts, der vorhandenen Widersprüche und der offenen Fragen konnten die 

Aufzeichnungen der „Sachverständigen Beraterin“ jedoch noch keiner endgültigen Auswertung 

unterzogen werden. Dieser Bericht des BMG kann daher nur diesen aktuellen, vorläufigen Stand 

abbilden. Das BMG macht sich die Aussagen der „Sachverständigen Beraterin“ nicht zu eigen.  

Da es der aktuellen Hausleitung wichtig ist, dass die laufenden Zivilprozesse effektiv und 

erfolgreich abgeschlossen werden, Verbesserungen insbesondere im Hinblick auf 

Dokumentationen im Haus erfolgen und Deutschland für eine etwaige Pandemie gut aufgestellt 

ist, wird im BMG eine Organisationseinheit geschaffen, die eine entsprechende Aufarbeitung 

vornehmen wird und dabei u.a. auch die Empfehlungen der „Sachverständigen Beraterin“ aus- 

und bewerten wird. Diese Einheit mit nicht vorbefassten Mitarbeitern des Hauses wird auch die 

geplante Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die sich mit den Fragen der Corona-

Pandemie beschäftigen soll, inhaltlich begleiten.  
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Vorläufige Stellungnahme aufgrund der bisherigen Erkenntnisse zum Inhalt des Papiers der 

„Sachverständigen Beraterin“ und den in den Medien aufgekommenen Kritikpunkten:  

Auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse kann zu dem Papier der „Sachverständigen 

Beraterin“ und den in der Medienberichterstattung aufgeworfenen Fragestellungen nur eine 

vorläufige Stellungnahme abgegeben werden.  

Im Vorfeld der Befassung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages haben sich 

Medienberichte mit vermeintlichen Passagen der Aufzeichnungen der „Sachverständigen 

Beraterin“ befasst. Welche Unterlagen der Presse vorab übergeben wurden, ist nicht bekannt. Die 

Echtheit der der Presse vorgelegten Quellen kann nicht überprüft werden. 

Zur Kritik, dass und wie die Beschaffung der Persönlichen Schutzausrüstung im BMG 

organisiert wurde: 

Die Entscheidung für eine Beschaffung durch das BMG war in der damaligen Ausnahmesituation 

sachgerecht. Zum damaligen Zeitpunkt mussten die Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) 

dringend beschafft werden. Eine Überbeschaffung lag aus damaliger Sicht nicht vor. Die 

zuständigen Beschaffungsämter waren mit dieser Aufgabe ebenfalls extrem gefordert und 

konnten kurzfristig nicht die geforderten Ergebnisse erzielen. Die Durchschnittspreise, die der 

Bund für Masken bezahlt hat, waren zum damaligen Zeitpunkt nachvollziehbar. 

Zur Einschätzung der damaligen Beschaffung muss zunächst an die Ausgangslage im Jahr 2020 

erinnert werden: 

Italien war das erste Land in Europa, das im Februar 2020 mit voller Wucht von der Corona-

Pandemie erfasst worden war. Fotos und Filmaufnahmen aus Bergamo mit einem Sarg-Konvoi 

gingen im März 2020 um die Welt. Die dortigen dramatischen Entwicklungen hatten einen großen 

Einfluss auf die Reaktionen der übrigen europäischen Regierungen, die schnell handeln mussten.  

Ab dem Frühjahr 2020 führte die Corona-Pandemie zeitgleich und weltweit zu einem drastischen 

Bedarf an medizinischen Verbrauchs- und Versorgungsgütern. Deutschland war hiervon ebenso 

massiv betroffen wie nahezu alle anderen Staaten. Masken wurden nicht nur im 

Gesundheitswesen, sondern von allen Bürgern benötigt.  

 

Der extreme Bedarf an medizinischen Verbrauchs- und Versorgungsgütern führte zu einer 

gestörten Versorgung und gebrochenen Lieferketten: 

Bereits am 14. Februar 2020 wiesen Vertreter der Hersteller von PSA, der Deutschen Krankenhaus-

Gesellschaft (DKG) und der Länder im Rahmen einer Besprechung darauf hin, dass die Produktion 

von PSA ganz überwiegend (60-80%) in China stattfinde und für die Dauer der Krise mit keinen 

weiteren Lieferungen von PSA oder dafür benötigten Rohstoffen zu rechnen sei. Darüber hinaus 
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kauften einzelne europäische Staaten die aktuellen Bestände zur Bevorratung auf. Exportverbote 

für PSA in Taiwan, Korea, Pakistan, Thailand und Indien würden die Situation weiter verschärfen.  

Insbesondere das Gesundheitswesen – als kritische Infrastruktur – verzeichnete bereits kurz nach 

Beginn der landesweiten Ausbreitung des Corona-Virus einen erheblichen Mangel an 

medizinischen Verbrauchs- und Versorgungsgütern und stieß auf gravierende Schwierigkeiten, 

diese und insbesondere auch Schutzausrüstung zu beschaffen. Innerhalb kurzer Zeit führte die 

Pandemie hierdurch zu einer Systembedrohung für das Gesundheitswesen.  

Der Bund und – im Auftrag der Bundesregierung – insbesondere das BMG übernahmen – auch auf 

Bitten der zuständigen Länder – die Aufgabe, die Versorgung sicherzustellen. Dies entsprach 

zugleich der dringlichen Erwartung des Gesundheitssektors.  

Am 2. März 2020 berichtete das BMVg im Rahmen einer Ressortbesprechung, dass intensive 

telefonische Recherchen ergeben hätten, dass es kaum noch Hersteller gebe, die die benötigen 

Produkte liefern könnten. Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, alles aufzukaufen, was 

angeboten wird.  

Ab dem 9. März 2020 hat das BMG die Federführung über die krisenbedingten 

Dringlichkeitsbeschaffungen von medizinischer Schutzausrüstung übernommen. Hierfür gab es 

keine üblichen Arbeitsabläufe. Die Vergabe von Aufträgen erforderte oftmals die Dringlichkeit der 

Beschaffung im Sinne von § 14 Absatz 4 Nummer 3 Vergabeverordnung (VgV). Übliche 

Ausschreibungen waren nicht möglich.  

 

Das Handeln des Bundes – und damit auch des BMG – erfolgte u.a. auf der Grundlage von 

Beschlüssen der Bundesregierung, ihres Krisenstabs, des Beschaffungsstabs sowie von 

Ministerpräsidenten- und Gesundheitsminister-Konferenz (MPK/GMK). 

Die Bundesregierung – hier das BMG – hat so schnell wie möglich verschiedene Dienstleister 

eingesetzt und auch mit international erfahrenen Partnern, die über Kontakte zu geeigneten 

Lieferanten und über Kenntnisse der Lieferwege und -modalitäten verfügten, 

zusammengearbeitet. Von Beginn an wurde hierbei auf eine Diversifizierung der 

Beschaffungswege geachtet, um möglichst umfassend Chancen für den Erwerb der dringend 

erforderlichen Güter zu nutzen, Unsicherheiten auszugleichen und um Klumpenrisiken zu 

vermeiden. Selbst bei sich realisierenden Risiken sollte stets das Ziel der Versorgungssicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland erreicht werden können.  
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Die beschaffte Anzahl von Masken stand aus damaliger Sicht im Einklang mit dem Bedarf. Denn 

es war klar, dass es einen hohen Bedarf gab, auch wenn die konkrete Bedarfsermittlung kaum zu 

ermitteln war: 

Die ersten Schätzungen ohne valide Grundlage, z.B. im Krisenstab vom 3. März 2020 zur 

Beschaffung von Schutzausrüstung lagen bei 150 Mio. OP-Masken, 10 Mio. Schutzmasken „FFP 2“ 

(5 Mio. Gesundheitsbereich + 5 Mio. Bedarf anderer Bundesressorts) und 5 Mio. Schutzmasken 

„FFP 3“ (2,5 Mio. Gesundheitsbereich + 2,5 Mio. Bedarf anderer Bundesressorts). 

Auch weitere initial gemeldete Bedarfe, insbesondere auch von den Ländern, in Höhe von 75 Mio. 

PfH-Masken und 200 Mio. OP-Masken waren aufgrund unvollständiger Rückmeldungen zum 

einen lückenhaft und dienten zum anderen lediglich der Konkretisierung von Bedarfen. Es wurde 

aber damals schon deutlich, dass alleine auf dieser Basis keine dauerhafte Versorgung des 

Gesundheitssektors sichergestellt werden könnte. Diese genannten Bedarfsmengen wurden 

bereits sehr früh in der Pandemie gebraucht und auch entsprechend verteilt.  

Erfahrungswerte zur belastbaren Ermittlung des nationalen Bedarfs gab es nicht, da eine solche 

Pandemie erstmalig mit der Corona-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland aufgetreten ist. 

Dauer, Verlauf und Intensität der Pandemie ließen sich nicht verlässlich modellieren. Die 

Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung war abhängig von Faktoren wie beispielsweise 

der Dauer der limitierten Verfügbarkeit der Produkte auf dem Weltmarkt, den Unwägbarkeiten 

bei Liefer- und Logistikketten, dem Nutzerverhalten, der Qualität der Waren bzw. dem Anteil 

mangelhafter und nicht nutzbarer Waren, der Dauer bis zur Sicherstellung einer Versorgung, 

insbesondere auch über das eingeleitete Tenderverfahren „Maskenproduktion Deutschland“ oder  

der Verfügbarkeit anderer Schutzmöglichkeiten (etwa Impfungen). 

Für die Berechnungen eines Basisszenarios wurden deshalb - soweit möglich - belastbare Zahlen 

herangezogen und die jeweils ungünstigste Entwicklung des pandemischen Geschehens im 

Gesundheitswesen bzw. in Bezug auf die Bedarfe der Bundesministerien angenommen, um jeden 

Versorgungsausfall auszuschließen.  

Das Basisszenario vom 11. März 2020 zu medizinischer Schutzausstattung stellte für die Berechnung 

insbesondere auf die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen und die 

empfohlene Nutzungsdauer der jeweiligen Masken ab.   

Es kam zu dem Ergebnis, dass der Jahresbedarf an Schutzmasken für den gesamten 

Gesundheitssektor und die Bundesbehörden in Deutschland rund 0,9 Mrd. FFP2-Masken sowie 

rund 3,8 Mrd. OP-Masken betrug. Insgesamt wurde ein Bedarfswert für Masken in Deutschland 

von 392.430.556 im Monat bzw. bei 4.709.166.667 im Jahr ermittelt. 



 

7 
 

An diesem ermittelten Mengengerüst hat die Bundesregierung anschließend seine 

Beschaffungsaktivitäten ausgerichtet und im Rahmen von Dringlichkeitsbeschaffungen rund 1,0 

Mrd. PfH-Masken sowie rund 1,6 Mrd. OP-Masken für die kurzfristige Deckung des Bedarfs 

beschafft.  

Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Importware. Nicht unerhebliche 

sicherheitsrelevante Qualitätsausfälle haben hierbei zudem die faktische Verfügbarkeit signifikant 

reduziert.  

Um den nationalen Bedarf aus dem Inland heraus besser decken zu können, wurden verschiedene 

Anreiz-Instrumente entwickelt und getestet. Ziel des Tenderverfahrens „Maskenproduktion in 

Deutschland“ war neben der Versorgung und Aufrechterhaltung des deutschen 

Gesundheitssystems während der Corona-Krise (offen war zum damaligen Zeitpunkt, wie lange 

diese andauern würde) insbesondere auch die weitere Bevorratung für mittel- und langfristige 

Bedarfe.  

Ergänzt wurde das Verfahren durch ein Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums im zweiten 

Quartal 2020. Dabei wurden Anlagen zur Produktion von Schutzausrüstung sowie zur Herstellung 

der notwendigen Vorprodukte gefördert.  

 

Zur Beschaffung der erforderlichen Schutzausstattung durch das BMG: 

Am 28. Februar und 3. März 2020 erfolgten Beschlüsse des gemeinsamen Krisenstabs von BMG 

und dem Bundesministerium des Inneren (BMI) über die zentrale Beschaffung und Bevorratung 

von PSA und Desinfektionsmitteln durch das BMG. Bei der Durchführung der Beschaffung und 

der Lagerung sollte das BMG durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums der 

Verteidigung (BMVg) – in Zusammenarbeit mit den Beschaffungsämtern (BeschA) des BMI und 

der Generalzolldirektion (GZD) unterstützt werden. 

Am 4. März 2020 erfolgte ein Amtshilfeersuchen an das BMVg auf Basis der Umfragen in den 

Bundesländern sowie Ergebnissen der Bund-Länder-Telefonkonferenzen auf Fachebene (PSA, 

Desinfektionsmittel und Probeentnahmematerialien).  

Weitere Amtshilfeersuchen an das BMVg datieren vom 5. März 2020 (zu Arzneimitteln), vom 17. 

März 2020 (zur Aktualisierung der Mengenangaben auf Basis aktueller Umfrageergebnisse), vom 

23. März 2020 (zur Erhöhung der Mengen zu Probeentnahmematerialien aufgrund aktueller 

Meldungen der Länder) sowie vom 23. April 2020 (zur Erhöhung der Soll-Mengen, da Verträge in 

Höhe des Beschaffungssolls geschlossen wurden, tatsächlich aber nur geringer Wareneingang 

erfolgte). 
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Trotz der Einschaltung der professionellen Stellen im Wege der Amtshilfe war allerdings 

festzustellen, dass es zwar eine Vielzahl von Angeboten für PSA u.a. gab und es z.T. durchaus auch 

zu Vertragsschlüssen kam, aber de facto keine Lieferungen erfolgten. Die Berichte des in der 

Amtshilfe tätigen Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 

Bundeswehr (BAAINBw), die das BMG über das BMVg in dieser Zeit erreichten, wiesen eine 

enorme Differenz zwischen Soll- und Ist-Zahlen aus.  

Bereits am 10. März 2020 merkt das BAAINBw in seinem Bericht an BMVg an, dass sich der 

„Abschluss von Verträgen zur Beschaffung von PSA […] derzeit als äußerst schwierig“ darstellt. Das 

BMVg leitet anschließend den Bericht dem BMG zu. Die Beschaffungsbehörden des Bundes 

konnten in der Folge nicht die gewünschten Bedarfe an PSA realisieren. Im März 2020 wiesen die 

Bemühungen des BAAINBw in den täglichen Berichten zwar geschlossene Verträge über rund 10 

Mio. Schutzmasken des Typs FFP2 sowie rund 150 Mio. Masken des Typs 3ply (sog. OP-Masken) 

aus. Ein vom BMG erbetener Abgleich mit den Depotbeständen der Logistikstruktur des BMVg 

offenbarte, dass diese Verträge leergelaufen waren und nahezu keiner der geschlossenen Verträge 

zu realen Lieferungen geführt hatte. Der Bericht des BAAINBw zum Stand der Beschaffungen 

weist am 23. März 2020 dementsprechend einen Bestand von nur 60.000 (statt gemeldet: 10 

Millionen) Stück (FFP2-Masken) aus. Somit wurden die kontrahierten Mengen der vom BAAINBw 

geschlossenen Verträge nicht erfüllt und nur ein Bruchteil tatsächlich geliefert. 

Vertiefte Aussagen hierzu und Aufzeichnungen hierüber finden sich in den Ausführungen der 

„Sachverständigen Beraterin“ nicht, obwohl die Sachstandsberichte allgemein auf Seite 32 des 

Berichts Erwähnung finden. Ihre Sachverhaltsdarstellung ist daher lückenhaft und damit falsch. 

Ob es diesbezügliche Befragungen und weitere Erläuterungsbitten an das BAAINBw gegeben hat, 

bleibt offen.  

Insgesamt war festzustellen, dass die Dynamik der Beschaffung von PSA aufgrund der 

vorgenannten Gründe deutlich hinter dem stetig steigenden Bedarf zurückblieb.  

Zur Bewältigung der Beschaffungen musste daher kurzfristig auf Logistikunternehmen 

zurückgegriffen werden. Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb war in der 

damaligen Ausnahmesituation sachgerecht:    

In Abstimmung mit dem BMVg und dem BMI wurden dazu unter Abwägung verschiedener 

Handlungsoptionen Gespräche mit in Betracht kommenden Unternehmen für diese 

anspruchsvolle und verzugslos zu beginnende Logistikleistung geführt.  

Beauftragt wurde ein Unternehmen, weil dieses nach damaliger Einschätzung über besondere 

Expertise in der Logistik von Medizinprodukten und Arzneimitteln sowie über ein entsprechendes 
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Konzept verfügte. Darüber hinaus schien das Unternehmen im Gegensatz zu sonstigen 

Großlogistikern sofort handlungsfähig.  

Das Konzept umfasste besondere Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Gesundheitsregularien 

und war bereits an anderer Stelle erfolgreich implementiert worden. Die Beauftragung erfolgte in 

einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, da die Dringlichkeit der 

Beschaffung im Sinne von § 14 Absatz 4 Nummer 3 Vergabeverordnung (VgV) dies erforderte. Die 

Dringlichkeit der Beauftragung eines Logistikers wurde auch am 12. März 2020 im Krisenstab des 

BMI/BMG beschlossen und die Beauftragung des Logistikers durch das BMG am 17. März 2020 

bestätigt. Der Vertrag wurde am 24. März 2020 geschlossen. 

Dass dem BMI zum damaligen Zeitpunkt ein funktionsfähiges Konzept zur Lagerung und 

Verteilung vorlag, wie von Frau Dr. Sudhof angegeben, war dem BMG nicht bekannt. Zwar wurde 

im Krisenstab ein Konzept zur Kenntnis genommen. Dieses war aber nicht sofort umsetzbar, so 

dass die Lagerung und Verteilmechanismen auftragsgemäß vom BMG und dessen Logistiker 

vorgenommen wurden.  

Die Annahme in den Aufzeichnungen der „Sachverständigen Beraterin“, dass das Technische 

Hilfswerk (THW) zum damaligen Zeitpunkt bereits in der Lage gewesen wäre, die Logistik zu 

übernehmen, wird nicht geteilt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das erste 

von vier neu errichteten THW-Logistikzentren, für die der Deutsche Bundestag Haushaltsmittel 

in Höhe von 40 Mio. Euro bereitgestellt hatte, erst am 31. Januar 2021 seinen Betrieb aufnahm (i.d.F. 

Ulm). Auch hat das das Technische Hilfswerk erst Ende 2021 mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit eine Vereinbarung zur Einlagerung von Artikeln der „Nationalen Reserve 

Gesundheitsschutz“ (NRGS) geschlossen. In den Verhandlungen über diese Vereinbarung hatte das 

THW selbst deutlich gemacht, dass es auf die Zusammenarbeit mit privaten Logistikern 

angewiesen sei. Der Einsatz seiner ehrenamtlichen Kräfte sei allenfalls als „Last Resort“-Lösung 

anzusehen.  

Ab 8. April 2020 folgten Verhandlungen mit einem weiteren international tätigen 

Logistikdienstleister. Aufgrund erhöhter Logistikauslastung wurden auch weitere Dienstleister 

beauftragt. Diese erhöhte Logistikauslastung war jedoch kein alleiniges Phänomen eines 

bestimmten Unternehmens, sondern betraf auch die weiteren Dienstleister. Dies ist der bereits 

beschriebenen Ausnahmesituation zuzuschreiben.  

Im Übrigen wird auf die Antworten der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

im Deutschen Bundestag zu den Fragen 27-30 auf Bundestagsdrucksache 19/23045 verwiesen.  
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Zur Kritik am Open-House-Verfahren (OHV) und der Preisfestsetzung 

Die Kritik geht fehl. Das Open-House-Verfahren war nur eines von mehreren Verfahren zur 

Maskenbeschaffung. Wie bereits dargestellt, sollten bewusst mehrere Beschaffungswege verfolgt 

werden, um in diesen Krisenzeiten eine lückenlose Versorgung zu garantieren. Mit dem 

zusätzlichen Open-House-Verfahren (OHV) sollten mangelfreie und sofort verwendbare 

Schutzmasken erworben und in Besitz genommen werden. Ziel war es, die erfahrungsgemäß mit 

solchen Beschaffungen verbundenen Herausforderungen, wie der Suche nach geeigneten 

Warenbeständen, Sicherstellung von in der damaligen Phase sehr geringen Kapazitäten in der 

internationalen und nationalen Logistik sowie bei der Zollabwicklung nicht selbst übernehmen zu 

müssen.  

Die notwendigen Materialien zum OHV wurden unter Maßgabe der damaligen Erkenntnisse im 

Auftrag des BMG von einer der im Vergaberecht federführenden Rechtsanwaltskanzleien 

ausgestaltet und aufgesetzt. Die Durchführung erfolgte in Amtshilfe durch die 

Generalzolldirektion (aufgrund der bereits starken Beanspruchung des BAAINBw sowie der 

zollrechtlichen Expertise).  

Mit der Festlegung als „absolutes Fixgeschäft“ sollte die Zielsetzung des Bundes klar- und 

sichergestellt werden: Das OHV wurde von Anfang an nur als eine von mehreren 

Handlungsoptionen konzipiert (vgl. die ausführliche Darstellung in Bundestags-Drs. 19/21798). 

Auch aufgrund der anwaltlichen Beratung ging das BMG von der Rechtswirksamkeit der 

verwendeten Fixgeschäftsklausel aus und wurde in dieser Auffassung erstinstanzlich in 

Streitverfahren gegen den Bund zum ganz überwiegenden Teil auch bestätigt. Eine finale 

Entscheidung durch den Bundesgerichtshof steht noch aus. 

Im Zusammenhang mit dem OHV wurde medial, aber auch in den Ausführungen der 

„Sachverständige Beraterin“, die Preisfestsetzung moniert. Es wird dabei der Eindruck erweckt, 

die Preise seien willkürlich festgesetzt worden. Hierzu ist anzumerken, dass die Preise für Masken 

im OHV auf Basis der damals vorliegenden Informationen und unter Berücksichtigung der 

wesentlichen Vertragsbestandteile festgelegt wurden.  

Angesichts der PSA-Knappheit gab es im März 2020 eine ständig schwankende Preisentwicklung. 

So schrieb etwa der Recherche-Verbund von WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ darüber:  

1(…) „Einkaufspreis von Masken um 3000 Prozent gestiegen Innerhalb weniger Tage kletterte 

damit der Einkaufspreis von FFP2-Atemschutzmasken um  

                                                           

11 Von Lena Kampf, Markus Grill, Arnd Henze, Georg Wellmann, Florian Flade und Christian Baars (NDR/WDR) - 
Stand: 29.03.2020 17:00 Uhr 
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3000 Prozent - von 0,45 Euro auf 13,52 Euro. Vor allem die Logistik aus China ist ein Problem. Der 

Transport ist im Zuge der Pandemie fast zum Erliegen gekommen. Außerdem ist die 

Versorgungslage in anderen Ländern zum Teil noch verheerender, beispielsweise in Spanien oder 

den USA. Sie alle konkurrieren um die Schutzausrüstung.“2 

Auf den Seiten 75/76 geht die „Sachverständige Beraterin“ in ihren Ausführungen auch auf den 

BMG-internen Versuch einer Preisfindung durch die Fachabteilungen ein. Dabei entsteht der 

Eindruck, dass der letztlich festgesetzte Preis zu hoch gewesen sei.  

Dabei bleibt neben der bereits erwähnten schwierigen Marktentwicklung unberücksichtigt,  

wie kompliziert und vielschichtig eine Preisfindung im März 2020 überhaupt war. Als 

Ausgangspunkt wird der 17. März 2020 (S. 75 oben des Papiers der „Sachverständigen Beraterin“) 

gewählt. Es bleibt unerwähnt, dass die Fachabteilung bei der Preisermittlung nicht alleine, sondern 

in Kooperation mit den Beschaffungsämtern agierte. Dies geht aus von der Fachabteilung an die 

„Sachverständige Beraterin“ übermittelten Chronologie hervor, die kurzfristig durch die 

Fachabteilung rekonstruiert werden konnte.  

Der protokollierte Verlauf zeigt, dass die Beschaffungsämter in einem Fall nicht in der Lage waren, 

einen Preis zu benennen (BAAINBw). Und in einem anderen Fall (GZD) wurde ein Preis für FFP2-

Masken genannt, der mit 6,02 EUR (netto) sogar einen höheren Marktpreis feststellte, als der, der 

vermeintlich am 25. März 2020 durch den damaligen Bundesminister Jens Spahn MdB festgelegt 

wurde (4,50 EUR, netto):  

  

                                                           

2 (Quelle: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/masken-coronavirus-101.html ) 
 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/masken-coronavirus-101.html
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17.3.2020 

09:02 Uhr Rückmeldung BAAINBW an Referat 000: keine Nennung von Preisen möglich 

[…] 

15:24 Uhr Info von 000 an Beschaffungsämter: auf Hinweis BAAINBw übernimmt BMG die 
Schätzung in der 2. Spalte. Dringende Bitte, dass die von BMG vorgenommene 
Schätzung des "Normalpreises" in der 1. Spalte überprüft und korrigiert wird. 
 

15:24 Uhr Mitteilung aktueller Einkaufspreise (Spalte 2) von Generalzolldirektion 

 

15:47 Uhr Bestätigung der GZD, dass Preise in Spalte 1 stimmig sind 

(Quelle: Chronologie der Fachabteilung, der für die „Sachverständige Beraterin“ erstellt wurde.) 

Zur Preisdynamik und der entsprechenden Unwägbarkeiten sei an dieser Stelle auch ein Bericht 

des BAAINBw vom 3. April 2020 erwähnt, der auch den Medienbericht von NDR, „SZ“, WDR 

bestätigt. Im Bericht des Amtes heißt es u.a.:  

„Aufgrund der medialen Berichterstattung über das Agieren der USA in China, wonach Vertreter der 

USA vor Ort PSA-Produkte, welche vertraglich Frankreich zustehen, zu einem vielfach höheren Preis 

abkaufen und somit die vertraglichen Lieferungen an Frankreich teilweise ausbleiben, treten 

zunehmend Lieferanten an BAAINBw mit ihren Bedenken hinsichtlich eines Vertragsschlusses mit 

dem öAG heran (u.a. […]). Die Lieferanten fürchten aufgrund des Agierens der USA ihren vertraglichen 

Lieferpflichten gegenüber dem öAG nicht nachkommen zu können und aufgrund dessen 

Schadensersatzansprüchen ausgeliefert zu sein.“ 

Produktgruppe Einkaufspreis pro Stück (€) 

Vor Corona(netto) 

Einkaufspreis pro Stück (€) 

Aktuell (netto) 

Schutzbrillen 9,00 11,70 

Vollgesichtsmasken 30,00  

FFP2 Masken 1,53 6,02 € 

FFP3 Masken 4,00 5,70 € 

OP-Masken 0,50  

Schutzkittel 3,50  

Ganzkörperschutzanzug 4,30 12,00 e 

Einmalhandschuhe 0,05  

Probeentnahme Materialien 0,30  

Händedesinfektionsmittel 4,55 (500 mL)  
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Diese wenigen Beispiele zeigen schon, dass eine Preisfestlegung außerordentlich schwierig war.  

Die Ausführungen der „Sachverständigen Beraterin“ sind allenfalls ein Schlaglicht und 

berücksichtigen nicht ausreichend alle Quellen. 

 

Öffentliches Preisrecht 

In dem Papier der „Sachverständigen Beraterin“ wird darauf hingewiesen, dass das öffentliche 

Preisrecht nach dem Preisgesetz in den Zivilverfahren zumindest in den Fällen der OHV 

Berücksichtigung finden müsse. Mit dem Preisgesetz sollen Gefährdungen und ernsthafte 

Störungen des Wettbewerbs im Sinne einer funktionierenden Marktwirtschaft abgewehrt werden. 

Mit der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen 

Aufträgen, mit Ausnahme von Bauleistungen, vom 21. November 1953 werden zwingende 

Rahmenbedingungen für öffentliche Aufträge festgelegt. Öffentliche Aufträge sind zu 

Marktpreisen zu vergeben. Bei fehlenden (funktionierenden) Märkten bilden die angemessenen 

Selbstkosten die zulässigen Preise (Vollkosten zuzüglich Gewinn – Zuschlag i.d.R. % % auf 

Nettoselbstkosten). Sie ist als Höchstpreisvorschrift mit Verbotscharakter ausgestaltet. Bei 

Verstößen sind die zugrundeliegenden Rechtsgeschäfte nichtig. Nach Auffassung von Frau Dr. 

Sudhof sei nicht nachvollziehbar, dass das öffentliche Preiserecht bisher keine Rolle in den 

rechtlichen Auseinandersetzungen gespielt habe. 

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das BMG Ende 2024 auf Weisung der damaligen Leitung 

diese preisrechtliche Argumentation weitgehend in die Prozesse über die Beschaffung 

medizinischer Schutzausrüstung eingebracht hat.  

Es lässt sich aber festhalten, dass sich bisher keine Preisrechtsbehörde tiefergehend mit der 

Thematik befasst oder gar Verstöße durch die beschaffenden Länder, Kommunen oder den Bund 

festgestellt hat. Auch die Länder haben sich bisher grundsätzlich nicht mit dem Preisrecht befasst, 

das gilt insbesondere für Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Im Ausschuss des 

Bayerischen Landtags zur Untersuchung eines möglichen Fehlverhaltens der zuständigen 

Staatsbehörden des Freistaates Bayern bei der Vergabe, Vermittlung und Annahme von Aufträgen 

wurde dazu lediglich ausgeführt:  

„Eine nachträgliche Überprüfung oder Abänderung von Beschaffungsaufträgen aufgrund öffentlichen 

Preisrechts wurden als Möglichkeit in Einzelfällen geprüft, im Ergebnis aber mangels Erfolgsaussicht 

verworfen. Ein Hindernis stellte die erforderliche Zuständigkeit für die Beschaffungsvorgänge innerhalb 

Bayerns dar, ein anderes Hindernis war nach Auskunft der Regierung von Oberbayern als zuständiger 

Preisprüfungsbehörde, dass bei einem marktübergreifend hohen Preisniveau keine diskriminierende 

Preisgestaltung anzunehmen war und die Preisverordnung dann keine Handhabe bot.“  
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Auch der Bundesrechnungshof hat in seinen Berichten diese Frage nicht aufgeworfen.  

Das in den Ausführungen der „Sachverständige Beraterin“ erwähnte Kurzgutachten vom 

Dezember 2024 (S. 123) zum Thema liegt hier nicht vor.  

Die Frage bleibt höchstrichterlich zu klären.  

 

Zur Frage der Regressmöglichkeiten 

Die Ausführungen der „Sachverständigen Beraterin“ werfen in zwei Kapiteln (S. 146 ff.) die Frage 

auf, ob das BMG Ansprüche gegen seine Dienstleister aufgrund von Minderleistungen hätte 

durchsetzen und sie in Regress hätte nehmen müssen:  

Das Thema Regressfragen ist sehr vielschichtig und komplex. Ohne tiefergehende Auswertung ist 

eine vertiefte Darstellung hierzu nicht möglich. Aufgrund der Rechte Dritter mussten hierzu 

Passagen geschwärzt werden. Generell ist aber anzumerken:  

Das BMG hat anlassbezogen und regelmäßig Regressmöglichkeiten – auch bei Logistikern – 

geprüft. Zudem enthielten die in der Pandemiekrise geschlossenen Verträge teilweise auch 

situationsangepasste Haftungsbegrenzungen oder -ausschlüsse, um seinerzeit überhaupt 

kontrahieren zu können. Je nach Konstellation lagen keine Pflichtverletzungen oder keine 

kausalen Schäden vor, die prozessual hätten erfolgreich geltend gemacht werden könnten.  

Bezogen auf das Kapital, in welchem sich die „Sachverständige Beraterin“ mit der Rechtsberatung 

befasst (S. 155 ff.) sei zusätzlich hier angemerkt, dass das Landgericht Bonn über mehrere Jahre 

hinweg und in verschiedenen Besetzungen als Kollegialorgan keinen Sachverhalt feststellen 

konnte, der eine Pflichtverletzung begründet hätte.  

 

Zur Kritik an Vergleichsabschlüssen 

Soweit die vom BMG geschlossenen Vergleiche mit Lieferanten kritisiert wurden, ist anzumerken, 

dass der Bund insbesondere im Zusammenhang mit dem Open-House-Verfahren bei geeigneten 

Fällen Vergleiche geschlossen hat, sofern diese zweckmäßig und wirtschaftlich waren (§ 58 BHO).  

In der Regel handelt es sich dabei um Fälle, in denen mangelhafte Schutzausrüstung angeliefert 

wurde. Gründe lagen insbesondere in den Risiken, ob die Mängel in den langwierigen 

Beweisverfahren gerichtlich bestätigt werden können. In anderen Beschaffungswegen wurden bei 

Anlieferung mangelhafter Waren häufig Klarstellungsvereinbarungen geschlossen, die den Bund 

ebenfalls Kosten erspart haben. Diese Vereinbarungen/Vergleiche sind auch in sämtlichen 

Haushaltsjahren abgedeckt gewesen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass einerseits eine BHO-konforme Verständigung zwischen BMF 

und BMG als Sonderregelung im Sinne VV Nr. 4 zu § 58 Bundeshaushaltsordnung (BHO) vorlag. 

Zudem regelt VV Nr. 2.2. zu § 58 BHO, dass es einer Beteiligung des BMF bei Abschluss eines 

Vergleichs nur bedarf, wenn dadurch der Bundeshaushalt um mehr als 500.000 EUR mehr belastet 

wird, als ursprünglich vorgesehen oder über- oder außerplanmäßige Ausgaben oder 

Verpflichtungsermächtigungen entstehen.  

Dies dürfte vorliegend nicht der Fall gewesen sein, da die bisher getätigten Ausgaben für 

Vergleiche grundsätzlich nur Mängelfälle betreffen und diese im Rahmen des gegenständlichen, 

ursprünglichen Open-House Vertrags im Bundeshaushalt eingeplant sind.  

Bereits seit 2020 hat das BMG für die Abwicklung des Open-House-Verfahrens und das 

Abschließen von Vergleichen jährlich entsprechende Haushaltsanmeldungen aus den 

Mittelresten zur Abdeckung entsprechender Risiken vorgenommen. Diese Beträge wurden jeweils 

nicht ausgeschöpft. 

Durch den Abschluss der Vergleiche kam es nicht zu einer darüberhinausgehenden Mehr-, 

sondern im Gegenteil zu einer Minderbelastung des Bundeshalts im Vergleich zur ursprünglichen 

Kaufpreiszahlungspflicht des Bundes.  

 

Die „Sachverständige Beraterin“ mahnt in ihren abschließenden Empfehlungen (159 ff.) 

Kostendämpfungen bei der laufenden Betriebsführung an. Zudem wird die Aktenführung 

kritisiert. Hierzu ist anzumerken:  

Die Annexkosten (Lagerung, Betriebsführer etc.) wurden sukzessive reduziert. Eine Reduzierung 

der Ressourcen der Betriebsführung ist vertraglich festgehalten und wird quartalsweise umgesetzt. 

Zudem wurde der vormaligen BMG-Leitung ein „Phasing out“-Konzept für die Aufgaben der 

Betriebsführung vorgelegt. Eine Entscheidung hierüber ist nicht erfolgt.  

Verbesserungen zur Lagerung, Verwertung und Abgabe wurden bereits umgesetzt. Dem 

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wurde am 28. November 2024 ein 

Nutzungskonzept als Ausschuss-Drs. vorgelegt. Darin wird auch zur thermischen Verwertung von 

Schutzausrüstung nach Erreichen des Ablaufdatums ausgeführt. Hierauf wird verwiesen.  

Das Nutzungskonzept umfasst (noch) nicht einen Notbestand im Rahmen einer Nationalen 

Reserve Gesundheitsschutz (NRGS). Auch hierzu wurde dem Ausschuss berichtet und eine Vorlage 

als Ausschuss-Drs. vorgelegt.  

Die Empfehlungen der „Sachverständige Beraterin“, auch Bedarfe des nationalen 

Gesundheitswesens oder internationalen Krisen mit Material des Bundes zu bedienen, wurden 
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bereits in der Vergangenheit verfolgt. Dabei ist zu bedenken, dass auch solche Abgaben einen 

erheblichen Aufwand verursachen.  

Zur Frage der Veraktung hat das BMG bereits in seinen Stellungnahmen zu den Berichten des 

Bundesrechnungshofes (BRH) ausgeführt. Das BMG hat die Hinweise des BRH aus dem Bericht 

vom Juni 2021 ernst genommen und entsprechend gehandelt. Die Dokumentation und 

Komplettierung der Veraktung dauert noch an, insbesondere auch, weil Vorgänge (z.B. aufgrund 

rechtlicher Auseinandersetzungen) noch nicht abgeschlossen sind. 

Neue Vorgänge werden grundsätzlich unmittelbar veraktet und zugleich wird fortlaufend die 

bestehende Aktenlage überprüft und – falls erforderlich – entsprechend der Vorgaben 

nachveraktet. Auch die Einstufungen als Verschlusssachen werden hierbei entsprechend 

berücksichtigt.  

 

Schlussbemerkung:  

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Gesellschaft in einem Maße gefordert, wie es seit dem 

Zweiten Weltkrieg nicht vorstellbar war. Dies erfolgte in einer Geschwindigkeit, die normalen 

Arbeitsprozessen zuwiderlief und erforderte Entscheidungen unter Unsicherheit und in Sorge um 

Leib und Leben der Menschen in unserem Land. All das sollte bei der heutigen und künftigen 

Bewertung nicht in Vergessenheit geraten.  

Das bedeutet aber nicht, dass keine Schlüsse aus dieser Zeit zu ziehen sind. Potenzielle neue 

weltweite Krankheitsausbrüche oder aber sogar kriegerische Auseinandersetzungen sind nicht 

auszuschließen. Deshalb muss für neue Krisenfälle Vorsorge getroffen werden. Etwaige 

Fehlentwicklungen der Vergangenheit sind abzustellen und zu korrigieren. Das BMG wird daher 

die Arbeit der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages nach Kräften unterstützen.  


